
... 

Mein Zeichen (bitte angeben) Münster, 11.04.2018 
33.20.0006 

Besetzung des Beirates für Stadtgestaltung 

Sehr geehrter …, 

der Rat der Stadt Münster wählt gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung für den Bei-
rat für Stadtgestaltung auf gemeinsamen Vorschlag der in Münster ansäs-
sigen Architekten- und Ingenieurverbände sieben Fachleute in den Beirat 
für Stadtgestaltung. 

Gemäß der Satzung für den Beirat für Stadtgestaltung ist ohne Unterbre-
chung eine Mitgliedschaft im Beirat nur für die Dauer von fünf Jahren mög-
lich. 

Die Wahlzeit der Mitglieder Sven Berg und Eckhard Scholz endet zum 
15.07.2018. Die Wahlzeit von Peter L. Wilson endet zum 15.09.2018. Vier 
weitere Mitglieder verbleiben im Beirat. Ihre Amtszeit endet am 24.03.2020 
bzw. 13.12.2021. 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung des Beirates für Stadtgestaltung müssen 
mindestens drei Mitglieder ihren Geschäftssitz außerhalb des Stadtgebietes 
Münster haben. 

Von den vier verbleibenden Mitgliedern im Beirat für Stadtgestaltung haben 
drei ihren Geschäftssitz außerhalb von Münster. Die Vorgabe des § 3 Abs. 
2 der Satzung ist damit bereits erfüllt. 

Gemäß § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes ist bei der Besetzung auf 
eine geschlechtsparitätische Besetzung zu achten.  

Von den vier verbleibenden Mitgliedern im Beirat für Stadtgestaltung sind 
drei Frauen. 

Ich bitte Sie, mir bis spätestens zum 15.06.2018 geeignete Nachfolgerinnen 
und Nachfolger zur Wahl in den Beirat vorzuschlagen.  

Stadthaus 1, Klemensstraße 10 

Ihr/e Ansprechpartner/-in: 
Frau Smolka 
Zimmer: 222 
Telefon: 02 51 / 4 92-33 61 
Fax: 02 51 / 4 92-77 22 
Smolka@stadt-muenster.de

- Bund Dt. Architekten 

- Bund Dt. Baumeister, Architekten und Ingenieure 

- Münsterländer Architekten- und Ingenieurverein im DAI 

Stadt Münster · 48127 Münster 

Stadt Münster 
Telefon: 02 51 / 4 92-0 
Fax: 02 51 / 4 92-77 00 
stadtverwaltung@ 
stadt-muenster.de 
www.stadt-muenster.de 

Service für Menschen  
mit Behinderung: 
www.stadt-muenster.de/ 
barrierefrei 
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Die Wahl der Mitglieder könnte mit Wirkung vom 16.07.2018 bzw. 
16.09.2018 in der Ratssitzung am 04.07.2018 erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. 

Kupferschmidt 
Amtsleiter 


